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RS OGH 1981/11/18 6Ob559/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1981

Norm

ABGB §1295 Ia3b

ABGB §1295 Ia3e

ABGB §1301

ABGB §1302 A

Rechtssatz

Praktisch wird die Solidarhaftung in solchen Fällen der alternativen Kausalität bei Eingri6en in Sachgesamtheiten,

deren Schädigung wertmäßig höher ist als die Summe der entzogenen Einzelsachen. Sonst aber fehlt es an der

Gemeinschaftlichkeit in der Schadenszufügung. Die Person des Geschädigten allein stellt sie noch nicht her. Auch eine

weitgehende Gleichartigkeit der Handlungsweise der Täter nicht.
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